
A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 22-17808
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Fehlende Berücksichtigung des Ausbaus der Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren und Schulkindern im Teilhaushalt des 
Fachbereichs 51
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
22.01.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur 
Beantwortung)

03.02.2022 Ö

Sachverhalt:

Im Teilhaushalt des Fachbereichs 51 (Kinder, Jugend und Familie) sind für die 
Kindertagespflege im Vergleich zum Vorjahr 220 Plätze weniger für das Jahr 2022 
eingeplant (Produkt 1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren). Gleichzeitig soll 
sich die Anzahl der Krippenplätze aber im Vergleich zu 2021 lediglich um 67 Plätze erhöhen. 
Zusammengenommen ergeben diese Zahlen für das Jahr 2022 einen geplanten Rückgang 
an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren um 5 Prozent (153 Plätze). Außerdem 
werden für 2022 weniger Personalaufwendungen eingeplant als im Ansatz des vergangenen 
Jahres. Dem entgegen stehen das angestrebte stetige Bevölkerungswachstum der Stadt 
Braunschweig und der Plan des neuen Oberbürgermeisters Dr. Kornblum, Braunschweig zur 
familienfreundlichsten Stadt zu machen. 

Ab 2026 greift der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die dazu 
erforderliche Erhöhung der Betreuungsplätze soll schrittweise eingeführt werden. Herr 
Albinus, Leiter des Fachbereichs 51 (Kinder, Jugend und Familie) erwähnte im 
Jugendhilfeausschuss am 19.01.2022, dass dazu mindestens die Schaffung von 200-300 
zusätzlichen Schulkindbetreuungsplätzen erforderlich sei. Zur ersten Vorstellung des 
Haushaltsplanentwurfs 2022 am 15. Oktober 2021 wies außerdem der Finanzdezernent Herr 
Geiger mehrfach darauf hin, dass für diesen Ausbau erhebliche Gelder zusätzlich in den 
Haushalt eingestellt werden müssten. Dies sei ein wichtiger Grund für das hohe Volumen 
des Haushalts 2022.

Vor diesem Hintergrund fragen wir:

1. Wie erklärt die Verwaltung den geplanten Rückgang der Gesamtzahl der 
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und die in diesem Bereich geplante deutliche 
Reduzierung der Personalaufwendungen im Haushalt 2022? 

2. Welche finanziellen Möglichkeiten für eine bessere Ausstattung der Betreuung von 
Kindern sieht die Verwaltung perspektivisch für die nächsten Jahre? 

3. Wo sind die vom Finanzdezernenten Herrn Geiger genannten deutlich erhöhten 
Aufwendungen für den stufenweisen Ausbau der Schulkindbetreuung im Haushalt 2022 zu 
finden?

Anlagen: keine





Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

-Euro- -Euro- -Euro-

Zum Produkt gehörende Leistungen : 1.364.670 1.754.616 1.754.200
2.717.957 3.094.716 3.212.773

1.36.3650.01.01 Krippenbetreuung städtisch 12 4.082.627 4.849.332 4.966.973
1.36.3650.01.05 Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern
1.36.3650.01.06 Kindertagespflege 13 6.539.321 7.029.989 6.611.646

14
15 115.221 168.084 185.001
16 95.006 87.127 98.752
17 0 0 0
18 23.082.531 25.171.573 25.282.697
19 1.182.522 1.259.255 1.296.865
20 31.014.602 33.716.027 33.474.961
21 -26.931.975 -28.866.694 -28.507.988

22 0 0 0
23 149 0 0

Produktziele: 24 -149 0 0
25 -26.932.124 -28.866.694 -28.507.988

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
26 0 0 0
27 499.189 497.903 539.394
28 -499.189 -497.903 -539.394

-27.431.314 -29.364.597 -29.047.381

Produktkennzahl(en): Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2022

Krippenplätze 1.779  1.855  1.914  2.121  

Plätze Kindertagespflege 1.041  1.048  993  1.050  

Produktbeschreibung:

Krippenbetreuung:
Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Alters-
gruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im 
Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. 
Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgerein-
richtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-
Gruppen gegeben. Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 
3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kinder-
tagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang be-
nötigt wird. Für die Altersgruppe der 1- bis 3-Jährigen besteht ab 
1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.
Kindertagespflege:
Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil 
des Tages / nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete 
Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht 
durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden.

Wesentliches Produkt
1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Plan 2021

2.054  

1.270  

Ergebnis
2020

Erträge und Aufwendungen 

Ordentliche Erträge
Entgelte
Übrige ordentliche Erträge

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Saldo aus int. Leistungsbezieh.

Summe ordentliche Aufwendungen
Ordentl. Ergebnis

Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufw.

Außerordentl. Ergebnis
Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

In Zeile 13 enthalten

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Krippenbetreuung: 
Sicherstellung eines durch Kontinuität und Qualität bedarfsgerechten 
pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von 
Kindern und Eltern orientiert

Kindertagespflege: 
Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen 
Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die 
Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt

Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufw.
Transferaufw.
Sonstige ordentliche Aufw.

29 Ergebnis unter Berücksichtigung
interner Leistungsbeziehungen
(Zeilen 25 + 28)
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

Erträge aus int. Leistungsbezieh.
Aufw. aus int. Leistungsbezieh.

1 1 

~===~1 ~1 ===~1 ~1 ===~1 ~1 ===~1 ~1 ===~ .__~11 11 11 1~1 _ ___. 



Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

-Euro- -Euro- -Euro-

Zum Produkt gehörende Leistungen : 91.841 127.032 134.020
553.394 544.284 539.479

1.36.3650.03.01 Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch 12 645.235 671.317 673.499
1.36.3650.03.05 Schukibetreug.in Kitas b.übr.KitaTrägern
1.36.3650.03.06 Kinder- und Teenyklubs städtisch 13 3.929.050 4.307.979 4.063.698
1.36.3650.03.07 Kinder- und Teenyklubs Freie Träger 14
1.36.3650.03.08 Schukibetreug. Schulen/KoGS,Freie Träger 15 238.835 236.067 282.278
1.36.3650.03.09 Schukibetreu. Schulen/KoGS, städtisch 16 23.575 27.031 29.771

17 0 0 0
18 13.579.425 15.096.870 15.456.794
19 845.723 889.945 856.338
20 18.616.609 20.557.892 20.688.880
21 -17.971.374 -19.886.575 -20.015.381

22 0 0 0
23 15 0 0

Produktziele: 24 -15 0 0
25 -17.971.388 -19.886.575 -20.015.381

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
26 0 0 0
27 330.566 318.268 333.897
28 -330.566 -318.268 -333.897

-18.301.955 -20.204.844 -20.349.278

Produktkennzahl(en): Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2022

Plätze in Kitas 98  42  42  22  

Plätze in Schulen / KoGS / KTK 4.230  4.558  4.740  4.891  

Produktbeschreibung:

Hortgruppen sind Teil des Angebotes von Kindertagesstätten. Angebote 
der Schulkindbetreuung werden außerdem in Kinder- und Teenyklubs 
(KTK), Schulkindbetreuungseinrichtungen in und an Schulen (SchuKi) 
sowie in Betreuungsgruppen in Kooperativen Ganztagsgrundschulen 
(KoGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei 
die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder 
weiterentwickelt.

Im Besonderen steht die Verzahnung von Jugendhilfe und Schule im 
Fokus. Ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und 
Betreuungsverständnis ist die Grundlage erfolgreicher pädagogischer 
Handlungskonzepte. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit 
Kindern von 6 bis 14 Jahren, die eine Betreuung und Förderung in dem 
angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Wesentliches Produkt
1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

Plan 2021

42  

4.774  

Ergebnis
2020

Erträge und Aufwendungen 

Ordentliche Erträge
Entgelte
Übrige ordentliche Erträge

Ansatz
2021

Ansatz
2022

Saldo aus int. Leistungsbezieh.

Summe ordentliche Aufwendungen
Ordentl. Ergebnis

Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufw.

Außerordentl. Ergebnis
Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

In Zeile 13 enthalten

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, das sich an den 
Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert; 
Ganzheitliche, Bildungsprozesse initiierende, familienergänzende 
Betreuung; Förderung altersgemäßer Entwicklung zu 
gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlich handelnden 
Persönlichkeiten; 
Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in Einrichtungen und 
Lebensumfeldern; geschlechtsspezifische emanzipatorische Mädchen- 
und Jungenarbeit

Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufw.
Transferaufw.
Sonstige ordentliche Aufw.

29 Ergebnis unter Berücksichtigung
interner Leistungsbeziehungen
(Zeilen 25 + 28)
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

Erträge aus int. Leistungsbezieh.
Aufw. aus int. Leistungsbezieh.

1 1 

~===~1 ~1 ===~1 ~1 ===~1 ~1 ===~1 ~1 ===~ .__~11 11 11 1~1 _ ___. 
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